
 
 

 
 
 

Beschluss 26. Sitzung 1 von 2 

// BESCHLUSS // 
 
aus der 26. Sitzung 
der Stadtverordnetenversammlung 
am Montag, 27.11.2023 
 
 

 
öffentlicher Sitzungsteil 
 

6. 2023-591  Änderung der Anstaltssatzung der Städteservice Raun-
heim/Rüsselsheim AöR - 
 gemeinsame kommunale Anstalt öffentlichen Rechts der 
Städte Raunheim und 
 Rüsselsheim am Main 
 hier: § 12 Abs.3 

 
Beschluss: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die nachstehende Änderung der Anstaltssat-
zung der Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR:  
 
 
Aufgrund der §§ 29 a und 29 b des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit 
(KGG) vom 16. Dezember 1969 (GVBI. I S. 307) zuletzt geändert durch Artikel 7 des Geset-
zes vom 16. Februar 2023 (GVBI. I S. 83) i.V.m. § 126a und § 19 Abs. 2 der Hessischen 
Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBI. I S. 
142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBI. I S. 90), 
haben die Stadtverordnetenversammlungen der Städte Raunheim am xx.xx.xxxx und Rüs-
selsheim am Main am xx.xx.xxxx die 1. Änderung der nachfolgenden Anstaltssatzung zur 
Bildung der Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR beschlossen: 
 
 
 
Anstaltssatzung der Städteservice Rüsselsheim/Raunheim AöR – gemeinsame kommunale 

Anstalt öffentlichen Rechts der Städte Raunheim und Rüsselsheim am Main 
 

Artikel 1 
 

§ 12 Abs. 3 wird wie folgt neu gefasst: 
 

Abs. 3: 
Nach Ablauf eines Wirtschaftsjahres hat der Vorstand nach der Feststellung des Jah-
resabschlusses die endgültige Höhe der Kostenerstattungsbeiträge zu ermitteln. Einen 
negativen Saldo aus den gezahlten Plan-Kostenerstattungsbeiträgen und den endgülti-
gen Kostenerstattungsbeiträgen des jeweiligen Trägers hat der betroffene Anstaltsträ-
ger auf Anforderung durch die AöR innerhalb von vier Wochen bargeldlos auszuglei-
chen, es sei denn, es kommt vor Ablauf der Vierwochenfrist zu einer einvernehmlichen 
anderweitigen Regelung, die der Zustimmung des Verwaltungsrats bedarf. Ein positiver 
Saldo aus den Kostenerstattungsbeiträgen fließt dem betroffenen Träger wieder zu, 
sofern es die Liquiditätsausstattung der AöR erlaubt. 
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.   
 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
 
 
 




